
OK Maßnahmen Mängel

O
Heu- und Strohlagerung im Freien erfolgt mit einem Mindestabstand 
von 25 Metern zu Gebäuden. Keine Zwischenlagerung an Gebäuden 
oder unter Vordächern!

O Sind Durchbrüche in Brandwänden nach Installationsarbeiten (Elektro, 
Gas, Heizung, Wasser) wieder ordnungsgemäß verschlossen worden?

O Feuerschutztüren sind gekennzeichnet und schließen von selbst?

O Die Feuerlöscher sind gut sichtbar und leicht zugänglich?

O Die Feuerlöscher werden mindestens alle 2 Jahre mit Datumsmarke 
gewartet?

O Die Hydranten im öffentlichen Raum und auf dem Hofgrundstück sind 
klar gekennzeichnet?

O Heizungen und sonstige Feuerungsanlagen werden einmal im Jahr 
gewartet?

O Heizräume werden nicht als Abstell- oder Trocknungsraum genutzt?

O Die elektrischen Anlagen werden einmal im Jahr überprüft?

O Im frisch eingelagerten Heu wird die Temperatur regelmäßig 
überprüft?

O Behälter mit brennbaren Gasen werden ordnungsgemäß gelagert?

O Die Zugangstüren zu Heu- und Strohlagern sowie zu 
Futtermittelkammern sind gut verschließbar?

O Mitarbeiter werden mit den Sicherheitsanweisungen bekannt gemacht?

O Ordnung und Sauberkeit ist gegeben?
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